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äaorbemerkung. 

— Mm die in meiner Abhandlung erwähnten Gutachten 

von vornherein vor demjelben Vorwurfe zu Shügen, welchen 

das Königl. Sächftsche Neintjtertum des Jnnern den Vor: 

jtänden der israelitiichen Neligtonsgemeinden zu Dresden, 

Leipzig und Chemnig auf ihre, die Wiedereinführung des 

Schächtens bezwecdende, Eingabe vom 26. DOftober 1892 

machte, daß nämlich viele der in diefer Eingabe beigebrachten 

Gutachten „aus einer Zeit herrührten, wo die heutigen 

wejentlich verbejjerten Schlachtmethoden noch unbekannt 

waren,” mache ich hiermit ausdrüdlich darauf aufmerkfam, 

daß die von mir herangezogenen Gutachten entweder aus 

einer Zeit jtammen, wo die Schlachtmasfe Längit an- 

gewendet war, oder — wenn vor Einführung Diefes 

Apparats abgegeben — jpäter fait ausnahmslos von 

ihren Berfafjern (Gamgee, Chauveau, Zangger, Fi, Adam, 

Noloff, Gerlah u. a.) durch erneute Gutachen aufrecht 

erhalten wurden. 

Simon. 





„Altes Böfe, welches man dem VBolfe 
der Hebräer nadhzujagen gewohnt ijt, 

alle Bemühungen wißiger Köpfe, e8 zu 

verkleinern, werden uns nicht hindern, 

gerecht gegen dasjelbe zu fein.” 

Schiller. 

Seit den Zeiten ihres großen Nationalhelden Mtojes 
bis in die Mitte unferes Jahrhunderts — aljo über 3000 

Sabre lang — haben die Juden allerorten, wo jte wohnten 

und lebten, das ihnen zur Nahrung dienende Vieh nad 

den Vorjcehriften des mojatschen Gejeges gejchächtet, ohne 

daß man ihre Schlachtmethode anzugreifen oder fie in der 

Ausübung derjelben zu behindern verfucht hätte. 

Da machte man auf emmal um das Jahr 1855 in 

der Schweiz und zugleich in England die Anficht geltend, 

daß das Schlachten nach jüdischem Ritus Tierquälerer jet 

und gejeglich verboten werden müßte. In England wurde 

die als Klägerin auftretende „Öejellichaft zur Berhütung 

der Tierquälerei" am 16. Dftober 1855 im WManjtons- 

Houfe zu London vom Gerichtshof unter folgender DBe- 

gründung abgewiejen: „ES ijt nicht bewiejen worden, daf 

bei der jüdischen Verfahrungsweife der Todesfampf ein 
viel längerer fei als bei der gewöhnlichen; wäre dem aud) 

jo, jo würde hieraus noch nicht mit Notwendigkeit folgen, 

daß auch der Schmerz ein größerer fei. Diejenigen, welche 

mit der Haffischen Literatur vertraut find, erinnern ich 

wohl jener alten Nömer, welche unter der Tyrannet der 

Smperatoren bei der ihnen freigelafjenen Wahl der Todes- 
art fich die Adern öffnen ließen, in der Memung, daß 

dies die fchmerzlofefte jei." — Dagegen wurde den in der 



Schweiz lebenden Juden das Schächten an allen Orten 

des Nargaus mit Ausnahme von Endingen und Lengnau 

bei Strafe unterjagt. 

Sn jüngjter Zeit tft num im Königreich Sachfen ein neuer 

und erbitterter Kampf gegen die rituelle Schlachtmethode 

dev Juden entbrannt, welcher damit endete, daß das Kl. 

Sähitiche Meiniftertum des mern unter dem 21. März 

1592 eine Verordnung erließ, im welcher bejtimmt tft: 

„Beim Schlachten aller Tiere, mit Musnahme des Feder: 

viehes, muß der Plutentziehung die Betäubung voraus: 

gehen." Damit tft im Königreich Sadfen das Schlachten 
nach jüdischen Yitus verboten. 

Behufs nochmaliger Unterfuhung der Schächtfrage 

find vor Kurzem auf dem 2 Dresdener Sch lachthofe Schlacht- 

verjuche an vier Ochjen und emem Bullen vorgenommen 

worden, worüber in den judenfeindlichen Zeitungen in einer 

MWeife berichtet wurde, welche jedem Sachverftändigen ein 

Lächeln des Spottes entlocen mußte. Hier, wo es fich 
um die Dafeinsberechtigung eines SJahrtaujende alten und 

für eimen großen Teil der Bevölkerung bindenden Gefeges 

handelt, mu es als ungehörig und anmahend bezeichnet 

werden, wenn wijjenjchaftlich ungebildete oder durch Nafien- 

hat verblendete Zeitungsichreiber infolge Abgabe ihrer 

unmaßgeblichen Memungen das Birblifum irreführen. Über 

eine derartige Frage, ob das Schächten Tierquälerer jet, 

hat einzig und allein die Fac-Wiffenfchaft, d. bh. Die 

Betermär-Wiffenfchaft zu entfcheiden, und cs tjt lediglich 

Sache des Tierarztes vermöge feiner wijienjchaftlichen 

Bildung und fahmännifchen Erfahrung den Laien über 
diefe Art des Echlachtens aufzuklären und zu belehren. 

Es Fehlt — wie ich weig — nicht an Berfuchen, auch 

noch in anderen Teilen Deutfchlands das Schächten gejeß- 

(ich zu bejeitigen, und mancher meiner Kollegen wird in 

- die Lage fommen, jeine Memung hierüber als Sadver- 

jtändiger abgeben zu müfjen. So forderte vor wenigen 

Wochen meine vorgefegte Behörde von mir ein Gutachten 



über die Frage, ob es thunlich jet, das vituelle jüdische 

Schlachten abzujhaffen. Leidenjchaftslos und ohne Borein- 

Mit derjelben Unbefangenheit und abhold jeglichen Rajjen- 

baß will ich hier unaufgefordert vor der Dffentlichkeit dieje 

Tagesfrage beleuchten und hierbei jene Unpartet- 

lichkeit walten laffen, welche bet wijjenfchaftlichen Erürte- 

rungen zur Bilicht wird. 

zuwende, dürfte es nicht ohne Sfnterejje fern, die Gejchtchte 

des Schäcdhtens etwas näher ım’S Auge zu Fajlen. 

Unter den Männern des Altertums, welche Fraft der 

Zügen in die Annalen der Weltgefchichte eingetragen und 

ihre Heldenlaufbahn der Nachwelt zum ewigen Studium 

Stellen em. Bedenft man die gewaltige Schöpferfraft 

diefer geborenen Herrichernatur, welche auf den mannig- 

wenn der Htitorifer den jüdischen Neformator dem welt- 

gejchtchtlichen Genie eines Cüfar, Eromwell oder Bonaparte 

Drganifator, Briejter, Gejeggeber und Befreier, fand Mofes 

jchreiben und als Hygientfer Gejeße zu erlafjen, welche 

noch jegt für die Juden von derjelben Bedeuting Sind, 

ca verjtehe hierumter hauptjächlic) das Gebot des 

Schächtens, dejjen Urheberjchaft auf Miojes zurüczuführen 

fein „veligtöjer At“, jondern nur eine angebliche 

Cultusvorjcehrift jei. Nun ift aber im Bentateuch an nicht 

deutschen Bibelüberjeger haben trrtünmlicherweije das Verbum 

schachat nicht mit „jchächten‘, jondern jchlechtweg mit 

genommenbheit habe ich das verlangte Urteil abgegeben. 

brennende I Spt 

Bevor ich mic) dem Hauptpunfte meiner Aufgabe 

Großthaten ihres Genies ihren Namen mit unvergänglichen 

hinterlafjen haben, nimmt Mofes unftreitig eine der erjten 

fachjten Gebieten jo Großes leijtete, jo wird man begreifen, 

zur Seite jtellt. Gleich groß als Feldherr, Staatsmann, 

noch Zeit, die Gefchichte jeines Lebens und Bolfes zu 

wie vor 3 SJahrtanfenden. 

it. — ES tft manchmal behauptet worden, daß das Schächten 

weniger als 42 Stellen das Schüchten erwähnt. (Die 

„\hlachten‘ überjegt.) Es zeugt daher von gänzlicher 
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Unfenntni der jüdischen Gefege, wenn man den religiög- 
mojaischen Urjprung des Schächtgebots beitreiten wollte. 

Thatjächlich „ind die Juden durch ihr Neligionsgejeg ver- 

pflichtet, die Tiere, deren FFleijch fie genießen wollen, nad) 

der ihnen veligiös-gefeglich vorgejchriebenen Weife zu töten, 

d. 5. zu Schächten”. Dies ift die oberjte und ftichhaltigite 

Begründung des Schächtens und jchlieft, wie Ehrmann 
jagt, alle anderen ein. 

Wenn wir den Beweggründen nachforjchen, welche 

das rituelle jüdische Schlachten veranlaßt haben, jo fommen 
wir zu folgenden Ergebnijjen. 

sn feinen fünf Gejchichtsbüchern hat Mojes jieben- 

mal »(1. Mei: 9,4 DEMO BITTE 

10—14; 19, 26. V. Mof. 12, 16, 23, 24; 15, 23) den 
Genuß des Blutes von Geflügel und Säugetieren jtreng 

unterjagt, ja jogar mit der ZTodesjtrafe bedroht. Und 

welcher Deenjch, er jei vom Haufe Jsrael oder ein Frempd- 

ling unter euch, irgend Blut iffet, wider den will ich mein 

Antlis jegen und will ihn mitten aus feinem Volfe votten.” 

118. Mo}. 77,103 

Saalihüs (Mojatjfches Necht, I, 261) wetjt nach, daß 

diejes Verbot auf drei Gründen, einen natürlichen, veligiöfen 

und moralischen beruhe und läßt sich folgendermaßen 

darüber aus: „Der natürliche Grund it, daß diefer Genuß 

dem natürlichen Gefühle eines jeden Menjchen widerwärtig 

jein muß, daß er unter Umftänden jchädlich, ja tötlich 

werden fann, vielleicht auch — wie man mitunter behauptet 

hat — auf das Temperament einen verwildernden Einfluß 

übt. Auf den moralifchen Grund legt das "Gejeg emen 

ganz bejonderen Wert und Nachdrud: Das Leben, Die 

Seele des FFleifches it im Dlute, das Blut tft die Seele, 

das tierische Lebensprinzip it am intenftojten im Blute 

und deshalb joll es als die Koncentration des tierijchen 
Lebens nicht genofjen werden.” (,Demm des Leibes Leben 
it in jeinem Blut, jo lange es lebet; und ich habe ven 

Kindern Fsrael gejagt: Fhr jollt feines Leibes Biut ejjen.” 
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III. Moj. 17, 14. Und ferner: „Allern merfe, daß Du 

das Blut nicht ejjeit; denn das Blut tt die Seele, darum 

jollft Du die Seele nicht mit dem zpleische ejfen, jondern 

follft es auf die Erde gießen wie Wajjer.” V. DWeof. 12, 

23 und 24.) 

m neuen Tejtament finden wir noch in der Apoitel- 

geichichte das Berbot des Blutgenufjes betont, wo im 

15. Kapitel Kafobus jagt: ‚Darum bejchließe ich, daß 

man denen, jo aus den Heiden zu Gott fich befehren, nicht 

Unruhe mache, jondern jchreibe ihnen, daß jte jich enthalten 

von Unjauberfeit der Abgdtter und von Hurerei und vom 
Erititen und vom Blut.” — 

Diefes eindringlihe und von Miojes mit Folcher 

Strenge gekennzeichnete Verbot bedingt eine Schlacdht- 

methode, bei welcher das Tier möglichjt vollfommen aus- 

blutet. Dieje Bedingung erfüllt das Schächten in höchitem 

Grade, und ich wüßte feine andere Art des Schlachtens, 

welche ihm hierin gleich Füme. 

Das Schächten beruht alfo vorzüglich auf dem Ver- 

bot des Blutgenufjes; andererjeits hängt es aber mit den 

zum Schuge der Tiere erlafjenen jüdtichen Gejegen auf’s 

innigjte zufammen. Da den Juden jegliche Tiergquäleret 

verboten tjt, dürfen jte ihre Schlachttiere nicht in graufamer 

Wetje töten, jondern jollen hierbei mit möglichjter Schonung 

und unter Bermeidung jeder unnötigen Quäleret verfahren. 

Wer jemals die mojatsche Gejeßgebung mit einiger 
Aufmerkjamfeit jtudierte, tft wahrscheinlich von den Geboten, 

welche jich auf die Behandlung der Tiere beziehen, ganz 

bejonders angemutet worden. Es leuchtet aus ihnen jo 

viel Güte und Milde, es Spricht aus ihnen eine jo er- 
barmungsvolle Liebe den Tieren gegenüber, daß wir uns 
dadurch wahrhaft jympathiich berührt fühlen müfjen. Der 

Zauber diejer Liebe jtrahlt zuriick auf den Schöpfer jener 

Gejege und umgiebt feine Heldengeitalt mit dem Schimmer 

echter Menschlichkeit, welche ihn unjerem Herzen näher 

bringt. 
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Zu Mofes Zeiten gab es noch Feine Tierjchugvereine. 

Diejelben wären aber auch völlig überflüfltg gewejen, denn 

Damals hatte fich die Religion der Tiere angenommen und 

zum Schuße derjelben Gejege erlajfen, welche noch heute 

als ımübertvoffen dastehen. Kemer der zur Neige unjeres 

Sahrhunderts gleich Pilzen aus der Erde hervorgejchojjenen 

Tierjchugvereine vermöcte trog eifriger Mitwirkung der 

zartfühlendjten Damen auch nur entfernt jenen Segen zu 

jtiften, wie die vor 5000 Jahren erlajfenen Sabungen des 

jüdischen Neformators. m Diejer Beziehung übertrifft 

Mojes alle anderen Gejeggeber. Wir dürfen daher niemals 

vergeilen, daß Die Juden die erjten waren, welche der 
Menchheit die Tierichugtivee überhaupt vermittelten. 

Zu wiederholten Malen und in väterlichjter Weije 

empfiehlt Miofes die Tiere dem Schuge des Menjchen. 

„So Du fieheit den Ejel Demes Feindes erliegend 

unter jener Laft, bite Dich, es hm zu überlaffen, hilf 
ihm vielmehr abpaden.” (I. Mof. 23, 5.) 

Und ferner: ‚Wem Du Deines Bruders Ejel oder 

Dchjen Tieheit fallen auf dem Wege, jo jollit Du Dich) 

nicht von ihm entziehen, jondern jollit ihm aufhelfen.“ 
(V. Moj. 22, 4.) 

Bon rücjichtsvoller Milde zeugt das Gebot: „Du 

jollft dem Dchjen, der da Drijchet, nicht das Maul ver- 

binden“ (V. Mof. 25, 4, Worte, welche ji auch tm 

Neuen Tejtament mehrfach wiederfinden. (I. Cor. 9, 9. 

I. Zimoth. 5, 18.) 

ES wird ferner dem Juden geboten, auch den Tieren 

die Ruhe des Sabbaths zu gönnen. „Sechs Tage jolljt 

Du Deine Arbeit thum, aber des fiebenten Tages jollit Du 

feiern, auf daß Dein Ochs und Ejel ruhen.“ (II. Wioj. 23, 

12; 20, 10; V. Mof. 5,14.) | 

Berwundern wir ferner jenes zum Schuße der Bogel- 

welt erlajjene, von rührender Zartheit zeugende Gebot: 

„Sp fi) ein Vogelneft vor Div findet auf dem Wege, auf 

irgend einem Baume oder auf der Erde... . ., jo nimm 



nicht die Mutter über den Jungen; die Mutter mußt Du 

fliegen lajjfen, dann darfit Du die Jungen Dir nehmer: 
anf, 22, 6,7.) 

„sn der heiligen Sprache des Gotteswortes,” jagt 

Ehrmann, „rißt‘‘ und „jäuft“ Fein Tier, es tft und trinkt 
wie der Menjch.“ *) 

Auch der Talmud enthält ähnliche Borschriften zum 

Schiße der Tiere. Laut den von ihm vorgeschriebenen 

Gejegen muß der Jude, ehe er jih zum Deahl jest, jenen 

Haustieren FJutter vorlegen ıumd darf Diejelben während 

des Ejjens nicht jtören. „‚Tierjagden zum bloßen Ber- 

gnügen jind unterjagt. ES darf unnötigerwerje fein Tier 

der zpreiheit beraubt werden, weshalb auch das Halten 

von Singvögeln in Käftgen unjtatthaft it. — „Es tit 

Sitte, Jemanden, der ein neues Kleid zum erjten Male 

anzieht, zu beglücwünjchen. Ber Kleidern, Die wie Schuhe, 

Stiefen umd dergleichen aus ZTierfellen verfertigt find, 

unterbleibt diefer Glücdwunjch, weil ex eine Gefühllofigfeit 

gegen den Tod des betreffenden Tieres enthtelte.‘ 

„Man darf am Sabbath Tiere melfen lafjjen, weıl 

die Überfüllung des Euters den Tieren Schmerzen bereitet 

Aus demjelben Grunde darf am Sabbath ein beladenes 

Tier von jeiner Lajt befreit werden.“ 

„jede ajtration ijt nicht nur verboten, jondern 08 

it jelbjt unterjagt, Tiere an folche Nichtjuden zu verfaufen, 

bei welchen die Vornahme diefer Berjtümmelung zu er- 

warten 1jt.” 

Der gegen Tiere hartherzige Menfh wird — nad 
dem Talmıd — jelbjt einft von Gott vergebens Gnade 

erflehen. 
Nach der Anjchauung der Juden tft ihre Schlacht- 

*) ES berührte mich immer fympathifch, wenn Diederhoff 

feine Schüler darauf aufmerfjam machte, daß man beim Tiere von 

„Saufen“ nicht reden fünnte. Denn das Tier trinft nicht über den 

Durjt; fondern dies thut, unter Umjtänden, einzig und allein der 
Menfh. Nur in diefem Falle ift der Ausdrud „Saufen“ berechtigt. 
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methode eine milde, welche — unter Bermeidung unnüger 
Quälereien — den Tod des Tieres jchnell und ficher 

herbeigeführt. Wir werden weiter unten zu unterjuchen 

haben, in wie weit das jüdische Schlachten den Anforde- 

rungen der Humanität entjprict. 

Die wichtigite Andeutung des Schächtens findet fich 

im V. Buche Mo. 12, 21, wo der Gefeggeber zum Bolfe 

jagt: „Schlachte von Deinen Rindern oder Schafen, Die 
Dir der Herr gegeben hat, wie ih Dir geboten habe.“ 

Dieje legten Worte lajjen darauf schließen, daß Wivjes: 

jein Volk mit den Schlahtvorjchriften mündlic befannt 

gemacht haben muß. Daher jagt Danziger in feinem, das 

Schächten behandelnden Leitfaden: „Da wir aber das Ge-' 

bot über die Art und Werje des Schlachtens weder in den 

fünf Büchern Mojes noch in den Propheten finden, jo 

milfen wir eine mimplich überlieferte Lehre annehmen und 

anerkennen." Sn gleicher Werje äußert fich hierüber Ben- 

jamin: „Die eingehenderen Borjchriften für das Schlachten 

find durch mündliche Ueberlieferung erhalten, jpäter jedoch 

gleichfalls niedergejchrieben worden" und jegt in einer An- 

merfung hinzu: „Daß gerade die Schächtvorjchriften für 

die mündliche Ueberlieferung bejtimmt waren, wird man 

um jo leichter begreifen, wenn man bedenkt, welche irrigen 

Borftellungen und welche mangelhaften Begriffe vom Schächt- 

fache, vom Kalenderwejen u. j. w. wir früher umd heute 

beim Laien antrafen und antreffen, der alle dieje Dinge 

gerne dem Fachmann überläßt.“ 

Die Juden nehmen an, daß unter den mannigfachen 

Geboten, welche Meojes aus des Herren Munde auf dem 

Berge Sinat empfing, Sich auch die auf das Schäcdhten be- 
züglichen Berordnungen befanden. Für die KSraeliten 1jt 

alfo das rituelle Schlachtgebot göttlichen Ursprungs und 

ihnen durch ihr Neligtonsgejeg vorgeschrieben. Alle hierauf 

bezüglichen Lehren und Borjchriften finden wir im Talmub 

aufgezeichnet. 

Machen wir uns jest mit den Anforderungen befannt, 
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welche der Zalmud an den Schäcdhter jtellt. „Schächten 

darf nur derjenige, welcher vom zuftändigen Rabbiner des 

Bezirks die dazu erforderliche Befugnis erhalten hat. Diefe 

Befugnis wird auf Grund einer bejtandenen Schächtprüfung 

ausgefertigt, welche jih auf die rituellen Kenntniffe und 
die praktische Fertigkeit erjtrect." (Es tft daher überflüffig, 

wenn von den obrigfeitlichen Behörden ausdrüclich ver- 

langt wird, daß nur „geprüfte Schädhter das Schächten 

ausführen dürfen, da die jüdische Gemeinde Überhaupt nur 
geprüfte Kultusbeamte zum Schächten zuläßt.) — 

„Der Schächter joll vor allen Dingen religiös fein 

und an jein auf göttlicher Vorjchrift beruhendes Werk 

in feterliher Stimmung bhevangehen. Bor Beginn des 

Schächtaftes muß er einen bejonderen Segensfpruch ver: 

richten: „‚Selobt jest Du Herr, unfer Gott, König der Welt, 

der uns geheiligt hat durch feine Gebote und uns Bor- 
Schriften gegeben über das Schächten.“ — Rohe, ungebildete, 

unter 15 Jahre alte Menjchen, Taubjtunme, Berrüdte, 

ferner Frauen umd Andersgläubige fünnen zur Schädht- 

prüfung nicht zugelajjen werden. Berfonen, deren Hände 

zittern oder welche häufig angetrunfen find dürfen mit der 

Ausübung des Schächtens nicht betraut werden. Selbjt 

Schwerhörige, Kurzfichtige, Schwachfinnige und Berjonen 

unter 18 Jahren fünnen nur bedingungsweife die Er- 

laubnis zum Schächten erhalten, nämlich, wenn Ste Fehr 

gewandt jind. Der zuftändige Nabbiner bat darüber zu 

entjcheiden.” 

„Der Schäcdhter muß über jeime fittlihe Aufführung 

gute Zeugnifje beibringen fünnen, darf unter anderem ji 

nicht dem ITrunfe und dem Spiele ergeben, kurz, er muß 

ein moralisch und jtttlich gut beleumpeter Mensch fein, Damit 
man von jeiner Gewijjenhaftigfeit in Nücdjtcht der zu be- 

obachtenden Gefege umd Der zu vermeidenden Qual der 
Tiere vollfommen überzeugt jein fan.‘ 

Eine Nerihe BVorjchriften behandelt ferner die Be= 

Ihaffenheit des Schächtmefjers. „Es mu hinlänglich lang 
b) 
En 
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und breit, ohne Spige, Scharf und äufßerjt glatt fein umd 

darf an der Schneide auch nicht die allergeringjte, fast un- 
merfliche, irgend fühlbare Scharte aufweifen.‘ 

Sm Getjte wollen wir uns jest den Schächter bei der 
Ausübung jeines Berufs vergegenwärtigen. 

Nach vorheriger Verrichtung des Segenfpruchs und 

jorgfältiger Prüfung des Mejjers nähert ich der Schächter 

gegürtet und bededten Hauptes dem in jermer Gegenwart 

allmälig und vorfichtig niedergelegten und gefejjelten Tiere, 

an dejjen Linker Seite er Aufitellung nimmt. Der Kopf des 

Tieres wird von Gehülfen fejtgehalten oder durch ent- 

Iprechende Vorrichtungen fixiert und der von Sand md 

Staub gereimigte Hals in die richtige YKage und Spannung 

gebracht. YZwer Fingerbreiten abwärts vom Kehlfopf beim 

Kleinvieh, vier Fingerbreiten abwärts beim Großvteh müjjen 

nun durch rafches Hin=- und Herziehen des Mejjers die 

Haut mit dem darunterliegenden Zellengewebe, der Halshaut- 
musfel, die Bruftbeinfiefermusteln, Bruftbeinzungenmusfeln, 

Brujtbein-Schilomusfeln, Schulterzungenbeinmusfeln, Arms 

Wirbel- Warzenmusfeln, die Luftröhre, der Schlund, Die 

SFugularvenen, die beiden Carotiven, der Lungenmagennerv, 

der von ihm abgehende untere Kehlfopfsnerv und der große 

Tympathiiche Nerv in horizontaler Lage Durcchjchnitten, oder 

— mit anderen Worten — der Hals bis zur Wirbeljäule 
Durchtrennt werden. 

Während des Schächtens hat der Schächter auf Fünf 

verschiedene Hauptvorjchriften genau zu achten: 

1) Er darf nicht pausieren, d. h. mitten im Schächten inne- 

halten. Dies fanın vom Schächter entweder wifjentlich be- 

gangen werden oder wenn er während des Schneidens ange- 

jtogen oder erjchrecdt wird; wenn er mit der Hand, dem Eil- 

bogen, dem Mefjer oder mit dem Griffe desjelben anjtößt; wenn 

er fich in den Finger jchneidet und infolge dejjen zuct u. j. w. 
2) Er darf beim Schnitte das Mefjer nicht hinab- 

drüden. Hiermit tft das jürmlide Himabdrüden ohne 

Hin- und Herziehen des Mejjers gemeint. 

af = 



3) Er hat das „Berdeden‘ oder „DVerjteden“ zu 

meiden, d. h., wenn das Mefjer unter das Fell, unter oder 
in, die Wolle oder ;Federn, zwijchen Luft- und Speije- 

röhre oder unter einen am Halje des Tieres befindlichen 
Strid gerät. 

. 4) Er darf die zum Schäcdhten bejtimmte Stelle nicht 

verfehlen md muß 

9) das ‚‚Reigen‘‘ vermeiden.  Hterunter it zu ver- 

itehen, wenn er mit einem jchartigen Mejjer jchächtet, oder 

wenn das Vieh jo nahe bei einem Gegenjtande liegt, daß 

es während des Schächtens dagegen jtößt; ferner wenn 

der Schächter angejtogen wird oder anhaft. 

Defolgt der Schächter diefe verjchiedenen Vorichriften 

nicht aufs genauejte, jo macht die fehlerhafte Ausführung 

des Schüchtafts das a Tier nebelah, d. h., e8 

wird vom menschlichen Genuß ausgejchlojjen. 

Nad) dem Schächten ijt dreierler zu vermeiden: 

1) Das Auffangen des Bluts, 

2) Das „Abjtechen” des Nüdgrats, 

3) Das Abziehen der Haut, jo lange das Tier noc) 

Leben zeigt. 

Endlich tjt es noch PBilicht des Schüchters die inneren 

Teile des gejchächteten Tieres zu unterjuchen und fejtzu- 

stellen, ob es zur menschlichen Nahrung geeignet tt (Eojcher, 

d.h. in Ordnung, richtig) oder nicht (terephah, treife, d. h. 

ungenießbar). — 

Aus alledem geht hervor, daß das Schäüchten eine 

Kunft it und an den Schächter nicht geringe An- 

forderungen stellt. — 

Das Fleiich bildet für den Menfchen im allgemeinen 

ein zu wichtiges und gejchäßtes Nahrungsmittel, als daß 

er völlig darauf verzichten fünnte. Wenn auch in Den 

Hauptjtädten Deutjchlands vegetarische Spetjehäufer in 

Menge gegründet werden und von einer Schar Fanatifern 

das FFleifch als ein für den Menschen geradezu jchädliches 

Nahrungsmittel verdammt wird, jo tft Doch der Prozentjag 



ET 

der Begetarier im Verhältniß zur Zahl der animalische 
Kot genießenden Bevölferung ein zn verjchwindender, als 

daß Dderjelbe auf den FFleifchverbrauch einen nennenswerten 

Einfluß auszuüben vermöchte. Wie jet undenflichen Zeiten 

wird man daher nach wie vor dem FFleifche den wichtigjten 

Plas unter unferen Nahrungsmitteln einräumen und Tiere 

zur Schlachtbanf führen. Damit aber dieje graufame Not- 

wenpdigfeit thunlichit gemildert wird, tft es unjere Menjchen- 

pflicht, dem Schlachttiere jede unnötige Qual zu eriparen 

und jeinen Tod möglichit Schnell und jchmerzlos herbeizu- 

führen. ‚Wenn überhaupt die Tötung der Tiere mit 

Humanität ausgeführt werden fol“, jagt Aydiner, „jo muß 

die Tötungsmethode derart jein, daß fie 1) den Übergang 
vom Leben zum Tode möglichit abfürzt, 2) mit den wenigjten 

Schmerzen verbunden tjt, 3) mit Sicherheit ausgeführt 

und daß 4) der Zweck damit erreicht wird, ohne eridlich 
5) andere technifche Abfichten beim Schlachten zu beein- 

trächtigen.‘‘ 

Hede Schlachtmethode mug — meiner Memung nad 

— auch noch die Hauptbedingung erfüllen, daß bei Aus- 

führung derjelben das Leben der beteiligten PBerfonen nicht 

gefährdet wird. 

Prüfen wir daraufhin die gebräuchlichen Schlacdht- 

methoden und unterfuchen wir, in wie weit diejelben den 

bezeichneten Bedingungen genügen. 

Recht verbreitet tft die Betäubung durd Stirnjchlag 

mit darauf folgender Berblutung aus den zu Diefem Ziwede 

geöffneten großen Blutgefüßen des Haljes. 

Hier fommt es darauf an, mit einem einzigen, wohl- 

gezielten, wuchtigen Schlag vor die Stirn das Tier zu 

Fall zu bringen. | 

Da muß man nun zugeben, daß diejer Schlag häufig 

mißlingt und das Tier durch wiederholte Schläge gefüllt 

werden muß. Sch habe dies bejonders bei Schweinen vecht 

häufig beobachtet. Es tft vielfach vorgefonmen, daß ich 
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Dchjen oder Bullen, welche durch mißglücdte Stirnjchläge 
wütend gemacht waren, losrijjen und ihre Umgebung arg 

gefährdeten. ‚Bei älteren, jehr großen Tieren’, jagt UHdam, 

‚ind meistens mehrere Artjichläge erforderlich, um das Tier 

zu füllen, abgejehen von den nicht jelten fehlgehenden Schlägen, 

welche die Tiere bloß verwunden, öfters ganz wild machen 

und jelbjt die dabei beteiligten Menjchen in Gefahr bringen 

fünnen.“ Auch) Pammann berichtet über peinliche VBor- 

fommntjje beim Stirnjchlag: „Sch habe jelbjit in Schlacht- 

häujern wiederholt die Wahrnehmung gemacht, daß der 

Dchje feineswegs durch den erjten Schlag niedergejtrect 

ward, jondern daß mitunter wohl zehn Schläge erforderlich 

waren, um ihn bejinnungslos zu machen. Da läge eher 

Veranlaffung vor, von emer barbariichen Brozedur zu 

reden.“ — Ahnlich äußert fich Gerladi hierüber: „Wenn 
aber der Schlag nicht volljtändig gelingt oder wohl gar 

gänzlich mißlingt, jo daß mehrere Schläge erfolgen müjjen 

ehe Betäubung eintritt, oder legtere wohl gar nicht durch 

die Erjchütterung fjondern erjt jpäter durch Berblutung 

mitteljt des Bruftitiches herbeigeführt wird, dann tjt Dieje 

Tödtungsart wirklich jo jchredlich, wie jie ausjteht und eine 

furchtbare Tierguälerei.” — Auch Chauvean Ipricht fd in 
demjelben Sinne aus: „Wenn der Kopfichlag mit einer 

gewöhnlichen Keule ausgeführt wird, Fan die Qual zu- 

werlen jogar in einer wahrhaft barbarischen Weije ver- 

längert werden, wie ich mehrere Male Gelegenheit hatte, 

es mit eigenen Augen anzujehen.” Ebenfo lautet das Urteil 

von Thierneffe: „ES giebt nach meiner Anficht feine bar- 
barischere, folglich feine unmenschlichere Tötungsart, als 

den Kopfichlag, welchen ich nicht jehen fann, ohne ein 

Gefühl des Schauders zu empfinden.” —, 

Die Betäubung der Schlachttiere durch Kopfichlag 

wird von den sraeliten deshalb verworfen, weil laut 

Gefegesvorfcehrift durd Löcherung der Hirn-Membranen 
das Tier terephah wird (zum menfchlichen Genuß nicht 
geeignet). — 
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Sn vielen Öffentlichen Schlachthäufern hat man zur 

Betäubung des Großviehs die Schlahhtmasfe (Masten- 

Bouterofle) eingeführt, wodurch) man bet jicherem Schlage 
und richtiger Anwendung in der Hegel ein bligartiges 

BZufammenftürzen des Tieres erzielt. Sch habe aber jchon 

mehrfach gejehen, daß Bullen, tro& völligen Eindringens 

des Hohlmeigels nicht zu Falle famen.  Diefelbe Er- 

fahrung wird Sicherlich mancher Santtätstterarzt gemacht 

haben, und es fehlt nicht an Berichten hierüber. So jagt 

Dfertag: „Die Masten-Bouterolle exwetit jich häuftg zur 

Tötung von Bullen unzulänglich. Die Tiere fallen entweder 

gar nicht oder fie jtürzen, jpringen aber wieder auf umd 

überjchlagen fi.“ — Als man im Sahre 1874 auf dem 

Berliner Viehhofe Verjuche mit der Bouterolle machte, 

berichtete hierüber die „Tribüne“ vom 22. Dftober 1874 

folgendermaßen: „Im den Schlachthäufern auf dem Vieh- 

bofe fanden hier am Montag neuere Verjuche mit der 
jogenannten Bouterolle ftatt, welche auf Veranlafjung des 

Bolizei-Präfidenten von Madai aus den Wiener Schlacht- 

häufern nach hier importiert worden tit. Die Berjuche, 

denen ein großes Publikum beiwohnte, ftelen nicht zu 

Gunjten des Imftrumentes aus. Einem ziemlich großen 

Stier wurde die Ledermasfe umgehängt, mit wuchtigem 
Hiebe der Stift in den Schädel hineingejchlagen und mit 

einem Sturz lag das Tier am Boden. Alles drängte jich 

herzu, um den wunderbaren Erfolg anzufjehen. — Da mit 

einem Sage war der mächtige Stier wieder auf den 

Beinen, und die Zufchauer ftürzten vor Schreden in wilder 

Flucht auf und davon. Den Ochjfen warfen erjt gejchiet 

geführte Schläge mit dem gewöhnlichen Beil zu Boden. — 

Der zweite Verfuch fiel noch ungünftiger aus; der Stift 

wurde wieder mit eimem Streiche in den Schädel ein- 

getrieben, aber der Stier jtand ruhig da und harrte 

der Dinge, die da kommen follten. Auch hier mußte 

exit der gewohnte Fräftige Hieb das Tier zum alle 

bringen.“ 



Wenn ferner die Masfe auch nur ein Elein wenig 

ichlecht figt (z. B. zu hoch) oder dem Schädel nicht dicht 

anliegt, wenn der Kopf des Tieres nicht in entiprechender 

Lage gehalten und auf die Richtung des Hohlmeigels nicht 

genan geachtet wird, jo fann bei der Schnelligkeit, mit 
welcher bekanntlich die Tötung in unjeren Öffentlichen 

Schlachthäufern gewöhnlich vorbereitet und ausgeführt wird, 

ein Miferfolg leicht erzielt werden. mn ungeschteten 

Händen fan daher der Apparat nur allzu leicht zu Tier- 

quälereien Beranlafjung geben. Sp beobachtete Herwig 

in Berlin, daß der Eylinder der Bouterofle zuweilen eine 
Abweichung in jenem Gange nimmt, wobei die Tiere 

übel zugerichtet wurden, aber nicht jtarben, jondern mit 

der Art erjchlagen werden mußten. Und Udam teilt 

folgendes mit: „Ber ungenügender Eintreibung des Stahl- 

eylinders in’Ss Gehirn infolge zu Schwach oder jchräg ge= 

führten Schlages ergab es Stich, daß die gefällten Tiere 

wieder aufjprangen, ich Überjchlugen und einige Zeit im 

Cchladhthaufe herumtaumelten, bis jte endlich getötet werden 

fonnten.‘ — Die eben evwähnten Bedenklichfeiten mögen 

dazu beitragen, daß Tich vonjeiten der Schlächter Die 

Bouterolle im allgemeinen feiner bejonderen Belichtheit zu 

erfreuen bat. 

Dur die mitten in der Stirn bervorgebracte 

Offnung führt man einen Nohritod ein, um das Grof- 

irn md vielfach auch das verlängerte Mark zu zerquetichen. 

Gejchieht leßteres, jo blutet aber das Tier nah Öffnung 

der Halsgefüße nur wenig aus, da — wie Hhmidt-Wülherm 

hervorhebt — „nach der Zeritörung der im verlängerten 

Dark gelegenen Nervencentren die Gefühwandungen der- 

artig erjchlaffen, daß der Blutvrud jäh abjinft und aus 

den geöffneten Blutgefüßen nur ein jehr jhwacher Blutitrom 

ic) ergießt. Die Tiere verbluten jich unter diejen Ber- 

hältnijen mehr oder weniger im die eigenen Blutgefäße 

hinein.“ Da nun die Haltbarkeit des Fleisches davon 

abhängt, daß dasjelbe möglichit wenig oder am beiten gar 
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fein Blut enthält, fo fann die genannte Methode — wenn 
außer dem Großhirn noch das verlängerte Marf zeritört 

wird — Der Hauptaufgabe der „leiichhygtene nicht 
genügen. 

(8. Miller äußerte ich Übrigens 1885 qutachtlich 
darüber, daß man bei Anwendung der Schlachtmasfe die 

Wahrnehmung gemacht babe, „daß durch plögliche Unter- 

brehung der Herzthätigkeit das Blut jchneller zur Ge- 

rinnung fommt, und daß jolche Tiere niemals ordnungs- 

mäßig verbluten. Das Fleisch bleibt dunkler und gebt 

namentlich an heißen und gewitterjchwülen Tagen jchneller 

in Fäulnts über.“] 

Denfelben Nachteil hat der Genicjtich zur Folge, 

welcher außerdem eime jcheufliche Tierquälerer tft. „Er 

wurde lange für die beite Schlachtmethode angejehen,“ 

jagt Probfimayr, „‚Doch jeitdem Flourens nachgewiefen, daß 

die bloße Durhhjichneidung des Nücenmarfes hinter dem 

Bagus-Centrum nur eine Lähmung hexbeiführe, Die 

Empfindungsfähigfeit aber nicht aufhebe, müjjen wir uns 

hüten, jede Durhfchnetdung des Nücdenmarfes zwijchen 

Hinterhaupt und dem erjten Halswirbel als jofort tötlich, 

die Lähmung aljo für den Tod zu halten, ein Srrtum der 

vollfommen geeignet wäre zu den größten Quälereten des 

betreffenden Tieres zu führen.“ — Ganz bejonders jcharf 

verurteilt Gerlad den Genicjtich, indem er jagt: „Der 
Laie wird hierdurch am meisten befriedigt; die Tiere 

brechen im Momente des Einjtichs zujaummen und fünnen 

feinerlei Bewegungen machen. Demnad) ijt dieje Tötungsart 

die verabjcheuungswürdigfte von allen, die größte Tier- 

quälerei, die von Staatswegen mit der größten Strenge 
unterdrücdt werden follte.*) Nach dem Stiche jind Die 

Tiere zwar gelähmt, und das Atmen jteht jofort jtıll, das 

Herz aber jchlägt fort; 8, 12 Minuten bis zu einer Biertel- 

*) Am Negierungsbezirt Gumbinnen it daS Töten de$ 

Rindvieds durch Genidjtich verboten worden. 



ftunde habe ich den allmälig fleiner werdenden Puls bet 

Pferden verfolgen fünnen. Die Cirfulation dauert aljo 

noch fort und hiermit auch das Gehirnleben tro& der Ver: 
legung des verlängerten Marfes. Die genidten Tiere 

sterben eigentlich an einer langjam erjolgenden Erjtidung 

unter den größten Qualen.’ — 

Bon den genannten Tötungsarten entjpricht diejenige 

mittelit der Schlachhtmasfe bei richtiger Anwendung und 

Ausführung am metjten den Anforderungen der Humanität 

und Fleifchhygtene. Aber jelbjt bei Beobachtung aller 

Borficht fan die Anwendung der Bouterolle bei Bullen — 

wie oben erwähnt — von Mißerfolg begleitet jein. Die 

anderen Methoden find teils unficher oder arten in Quäleret 

aus und erfüllen nicht die Bedingung des vollfommenen 

Ausblutens, mithin der Haltbarkeit des Fleiiches. — 

Unterjuchen wir nım, in wie weit die rituelle Schlacht- 

methode der Juden den verjchtedenen Anforderungen gemügt. 

Beim Schächten werden außer Schlund, Luftröhre 

und den oben genannten Muskeln in wenigen Augenbliden 

die Jugularvenen und Carotiden durchjchnitten, alfo Blut- 

gefäße, welche hauptjächlich dem Gehirn Blut zuführen 

und von ihm zurüdleiten. Sofort nach dem Schnitt erfolgt 

daher im Gehirn Blutleere, welche — wie die Bhyftologte 

beweist — eine fajt unmittelbar darauf eintretende Lähmung 

des Gehirns, Ohnmadht und Bewußtlofigfeit verurjadht. 

| „Da die nicht mit zerjchnittenen Halswirbelarterten,“ 

jagt JSeifering, „dem Gehirn verhältnismäßig nur geringe 

Blutmengen zuführen, jo ijt bei dem ununterbrochen aus 

den Drofjelvenen jtrömenden Blute die Gehtrnanämte in 

wenigen Augenblicen eime jo bochgradige, daß Sich Die 

Tiere in einem Zujtande der vollftändigen Bewußtloitgfeit 

befinden. Ein derartig bewußtlofer Zujtand jchliegt aber 

die Annahme der Tierquälerei von vornherein aus.‘ 

Ebenfo äußern jich Gamgee und Bonley. ‚Die Wirkung, 

die Kehle der Ochjen, dem jüdischen Nitus gemäß, zu 

durchfchneiden, bejteht darin, daß die großen Jugularvenen 
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und Garotiden mit einem Male durchjchnitten werden; 

dadurch wird die Gehirnhöhle fast augenblicklich aus- 
getrocknet und des Blutfluffes beraubt, und infolge des 

blutleeren Zuftandes der Gehirnhöhle, Synkope, Ohnmacht 

oder gänzlicher BVerluft des Gefühls hervorgebracht.“ 

(Gamgee.) „Das Tier verliert mit dem Blut auch zugleich 

das Gefühl, denn nur, wenn das Blut jich in das Nerven- 
Iyitem ergießt, kann dasjelbe eine Empfindung haben und 

durch Die jtimulierende Wirkung des Blutes die Er- 

jcheinungen der Gehirnthätigfeit erzeugen. — Die Bhyftologte 

und analoge Thatjachen, die im menschlichen Leben zu 

Tage treten, werfen jehr bejtimmt nach, daß, wenn das 

Blut verhindert wird, fi) in das Gehirn zu ergießen, 

das Bewußtjein erlischt, und daß folglich die Schmerzen 

nicht empfunden werden fünnen, d. b. fie eriitieren nicht, 

denn der Schmerz an jich tft eine Empfindung.” (Boulen)- 

Nah dam tritt Bewußtlojigfeit in weniger als 
'(, Meinute, nac) Bangger höchitens in weniger als einer 

Minute ein. ,,Da fchon mit der Entleerung der Hälfte 

von der ganzen Blutmenge des Körpers Bewußtloftgkeit 
und Aufhebung jeden Schmerzgefühls erfolgt, bei dem 

rituellen Schächten aber die Blutentleerung im Bergleich 

zu allen anderen Schlachtmethoden am rafjchejten jtattfindet 

und faum eine Minute Zeit erfordert, jo muß auch das 

Erlöfchen aller Empfindungen des Tieres notwendig fjehr 

frühzeitig und zwar in weniger als einer halben Weimute 

erfolgen, weil unmittelbar nad dem Schnitte der Blut- 

jtrom am jtärkjten tft.” (Mdam.) „Stürzt damı das 
Ylut aus der Schnittjtelle hervor, jo ift das Bewußtfeim 

des Tieres in wenigen Augenblieen erlojhen. Denn das 

Gehirn, welches der Sit der Seelenthätigfeit ıjt, vermag, 

wie auch die Übrigen Körperorgane, nur regelrecht zu 

funktionieren, wenn es die hinreichende Menge normal 

bejchaffenen Blutes zugeführt erhält.” (Dammanı.) 

„Soweit meine Beobachtungen reichen,” jagt Bangger, 

„führen die Berlegungen durch den Schnitt immer vajdı 
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den Tod herbei. Es bedarf dazu nur Sekunden, nicht 
einer ganzen Minute. Im der Zeit des Leidens Fann 

jomit eine Tierquälerei nicht gefunden werden.“ 

Der Late 1jt nur zu gern geneigt, die nad) dem Hals- 

Ichnitte eintretenden heftigen Bewegungen des Tieres fir 

Aeußerungen des Schmerzes zu halten. PBhyftologische Ver: 

juche haben jedoch bewiejen, daß die tin verlängerten Darf 

entjtandene Blutleere diefe Krämpfe veranlaßt. Diejelben 

erfolgen bei aufgehobenem Bewußtfein und find Neflerfrämpfe. 

„Die Zuckungen, Konvulftonen, find die legten Aktionen 

nach bereits untergegangenem Leben des ndividiuums; man 

it phyfiologijch vollfommen berechtigt zu dem Sate, daß 

bei VBerblutungen durch den Halsschnitt, wie er beim Schächten 

ausgeführt wird, der ZTodesfampf post mortem fommt. 

Der Halsichnitt ijt deshalb phyitologisch gleich zu betrachten 

mit dem volljtändigen Köpfen." (Oerlad)). 

‚„ue diefe vom Nitckenmarfe ausgehenden Lebens- 

außerungen find feine woillfürlichen, jondern als rein 

antomatische aufzufaffen. Ste werden von dem im Abjterben 

liegenden Tiere nicht wahrgenommen und empfunden. Für 

den Laten in der PVhyjtologie der Tiere mag das heftige, 

mit Röcheln verbundene Atmen, das Hin md Herbewegen 

der Gliedmaßen u. j. w. des verendenvden Tieres allerdings 

etwas abjchredendes haben md jein Mitleid herausfordern; 

für das ım Todesfampfe liegende Tier jelbit jind alle dieje 

Erjcheimmmgen, wegen des mangelnden Bewußtjeins, ohne 

die geringjte Bedeutung * (Haubner und FJeifering). „In 
jedem Falle fann das durch den Blutverluft verurfachte 

Leiden nicht als graujam betrachtet werden. Mau fann 

dDiejes Leiden bei den Tieren nur danach beurteilen, was in 

gleihem Umjtande der Menjc empfinden würde. Man hat 

ja oft genug Gelegenheit, die Wirkungen des fchweren Ylut- 

verluftes beim menschlichen Gejchlechte zu betrachten, und es 

wiirde überflüfitg fein, hier beweifen zu wollen, daß die 

durch den Schnellen und reichlichen Blutverlujt verurfachte 

Agonte vielleicht die amı wenigjten jchmerzhafte ift, die man 
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fennt." (Shanvean). „Der Tod durch Berbluten fann 
ficher fein qualvoller genannt werden, er Dditrfte etwa mit 

der Empfindung verbunden fein, die eindurc verminderten Blut- 

druck im Gehirn ohnmächtig werdender Menjch hat." (Zik.) 

Der Laie verfällt nur zu leicht im den Fehler, den 

Grad der Schmerzen des Tieres nadı dem Eindruck zu be- 
mesjen, welchen das Schädhten auf jein Gemitt ausübt. Ymı 

Sabre 1885 machte der Berband der deutjchen Zierjchuß- 

vereine in eimem Den Weichstag eingereichten Bittgefuch 

darauf aufmerffam, daß nad) dem Schächtichnitte oftmals 

10 Minuten vergingen, ehe das gefchächtete Tier das Be- 
wußtjein verloren hätte, „was zumal durch die bei der 

Blutentleerung eintretenden Krämpfe bewiefen werde." Der 

Berichterjtatter der Bittfchrifts-Rommiffton nahm diefe Be- 

hauptung ohne weiteres als richtig an. ES war nicht anders 

zu erwarten, als daß die Beterinär-®Wifjenschaft eine derartig 

verfehrte Annahme widerlegen würde, was denn auch von 

Yammann durch Folgende Erklärung gejchehen ijt: „Die be- 
zeichnete Angabe und Annahme beruhen auf einen wijjen- 

Ichaftlichen Frrtum. Wenn der medizinische Laie die Frampf- 

haften Mustelfontraftionen, welche fich einige Zeit nach dem 

Durchichneiden der Kehle einjtellen, als Zeichen von Angft 

und Schmerz anfieht und durch fie, jowie durch das vöchelnde 

Geräufch, welches der Strom der Luft in der durcchtrennten 

Luftröhre erzeugt, unangenehm berührt wird, jo erfcheint 

das begreiflih. Der medizinisch Gebildete aber muß wiiien, 

daß die tn den jogenannten Todesfamıpfe eintretenden Con- 

vuljionen nichts als Neflerbewegungen der Musfelgebilde 

jind, welche umwillfürlich von den verblutenden, bewußt- und 

empfindungslojen Tiere ausgeführt werden und gerade das 

deutlichite Kennzeichnen dafür liefern, daß das Bewnftfein 

bereits gejchwinden ift. Ste find auf eine Stufe mit den 

Krämpfen zır jtellen, welche den von einem  epileptischen 

Anfall betroffenen, bemußt- und empfindungslos daliegenden 

Menschen durchichiitteln. E3 erjcheint fonach nicht berechtigt, 

den VBerblutungstod als einen qualvollen zu charakterifieren." 
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Ebenjo lautet das Urteil von Pu Bois-Heymond: 
„As Bhyjtologe möchte ich darauf aufmerkffam machen, dag 

die Zucdungen des verblutenden Tieres, welche dem Laien 

wie verzweifelte NAeußerungen von Angjt und Schmerz er- 

jcheinen, vermutlich gerade das Zeichen des gejchwundenen 

Bewuptjeins jind. Sie haben jo jehr den Charakter der 

Zudungen bei Epilepfie, daß fie fjeit einer berühmten Arbeit 

von Kugmaul umd TZenner jchlechthin als die epileptiformen oder 
fallfuchtähnlichen Zudungen beim Verbluten bezeichnet werden. 

Da nun Berlujt des Bewußtjeins beinahe fir das wejent- 

lihjte Symptom der Epilepfte gelten fanı, find auch jene 

BZudungen wahrscheinlich jtetS von Bewußtlojigfeit begleitet.“ 

Wenn wir uns mm die DBeobacdhtungen vergegen- 

wärtigen, welche eine !inzahl Sadyverjtändiger behufs Be- 

rechnung der zwischen Halsjchnitt und eintvetender Bewußt- 

lojigfeit liegenden Zeit angejtellt haben, jo erhalten wir 

folgende Zeitangaben: 

Serlad) ijt der Ansicht, daß vom Augenblic der Durch- 

Ihnetdung ab die Gehirnfunktion zu jchwinden beginnt md 

bereits verihwunden it, wen Ddiejes Organ blutleer ge- 

worden. Nah Hhmidt-Mulheim tritt fait momentan Be- 

wußtlojigfeit ein, nad) Gamigee innerhalb einiger Sekunden, 

nach Fik wenige Sefumden nach dem Schnitte, nach Haubner 
und Feifering in wenigen Augenbliden, nach Yammann in 
10 Sekunden, nad) Probfimayr binnen 23 bis 30 Sekunden, 

nad) Hdam in weniger als '/, Minute, nah Ser in 

40 Sekunden, nad) Zangger bimmen Sekunden, nicht einer 

ganzen Neinute, nad) Hertwig nah 2 Wiimuten und nad) 

Fnydtıin nad) Ablauf von 2 bis 4 Minuten. Nacdy von mir 

angejtellten Beobachtungen tritt Bewußtlofigfett nad) '/, bis 

1'/, Minuten ent. 

Beim Schächtjcehnitt jelbjt fan von übermäßiger Qual 

wohl nicht die Yiede fein, jondern mu von emem, 1—2 

Sekunden andanernden, plöglichen Schmerz. Hrerin jeimmen 

Die verjchiedenen Jachmänner überem. 
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„Der Schnitt jelbjt it: der eigentlich jchmerzhafte Alt, 

der aber bei der tajchen und jicheren Ausführung mit einem 

jcharfen Smjtrumente nur einen Moment dauert, und ein 

jolcher momentaner Schmerz 1jt eben Feine Qual." (Gerlad).) 

„Es tt Erfahrungssache, daß jcharfe und rafch gemachte 

Schnittwunden, mögen jie auch tief gehen, mit nur geringem 

Schmerzgefühl verbunden ind, gebtetet aber gerade das 

mojaische Neligtonsgejeg, daß das Meier jcharf jei und 

daß es beim Schächten ohne Panfteren, aljo rajch geführt 

werde." (Mrobfimapr.) 
„Der unausgejegte Zug mit dem höchjt Jcharfen 

Schächtmejjer bewirkt jchon Ddiejerhalb emen möglichjt ge= 

ringen Grad des Schmerzes." (Siudis.) 

„Der Schnitt wird mit einem jehr jcharfen Mejjer 

jo jchnell vollführt, dag die Schmerzempfindung mr eine 

unbedeutende, momentane jein fan." (Rof.) 

„Es tjt überhaupt jchiwer begreiflich, wie tm dem Akte 

des eigentlichen Schächtens eine Tierquäleret gefunden werden 

fünne, wenn in Berüdjtichtigung gezogen wird, daß Der Aft 

des Durchjchneidens der Kehle mit einem untadelhaft jcharfen 

Mejjer vorgenommen werden muß, dem Tiere aljo ganz 

gewiß ur wenig oder gar feinen Schmerz verurjachen 

fann." (Nochmals Koll.) 
„Der einzig namhafte Schmerz, den das Tier beim 

Schächten zu leiden hätte, wäre der erjte Schnitt in Den 

Hals. Diejer dürfte indejfen feineswegs jchr bedeutend 

jein, da der Schnitt mit einem außerordentlich jcharfen 

Meier geführt wird. Selbjt der Menjch fühlt beim Durc)- 

Ichneiden der nervenveichjten. Körperjtellen mit jehr jcharfen 

Werkzeugen feinen übermäßigen Schmerz. Die Empfind- 

lichkeit auch der höheren Säugetiere ijt jedenfalls jehr be- 
trächtlich geringer als die des Menjchen." (Hik.) 

„Eine vorurteilsfreie Erwägung muß fofort die llber- 
zeugung aufdrängen, daß gegenüber dem eigentlichen Schächt- 

afte von einer Tierquälerei jchlechterdings nicht gejprochen 

werden fan. Gewiß verurfacht das Durchichneiden der 
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Haut und der übrigen Weichteile des Haljes dem Tiere einen 
Schmerz, aber diejer tt wegen der außerordentlichen Schärfe 

des Mejjers und der Schnelligkeit der Schnittführung nur 

gering und nur momentan. Empfindet jchon der Meenjch 

jelbjt bei einem tiefen, mit jcharfem Werkzeuge vajch) aus- 

geführten Schnitte nur em mäßiges Schmerzgefühl, jo tt 

dasjelbe bei den erheblich weniger jenjiblen Wiederfäuern 

natürlich noch viel unbedeutender.” (Yammann.) 
„Das Tier fühlt im Moment der Hautdurchjchneivung 

allerdings einen Schmerz; verjelbe ijt aber in der That 

nur jehr gering, weil die Trenmung fo äußert jchnell ge- 

Schteht, und wegen der feinen, glatten Schneide des Niejjers 

auch nur ganz glatte Wundränder entjtehen, und weıl das 

Zelleugewebe nebjt ven Blutgefäßen fait empfindungslos tjt “ 

(Serfwig.) 

„Die Dperation jelbjt danert faum eine Sefunde. Sie 

wird jo rajch ausgeführt, daß an dem Tiere jelbjt eme 

Schmerzäußerung während des Schnittes nicht zur Wahr- 

nehnmng des Beobachters gelangt.”  (Sndtin.) 

„uch der Schmerz mit dem großen und jcharfen 

Schächtmejjer tjt feineswegs jo gewaltig, wie man ıhn aus 
der Größe der Wunde zu Deduzteren geneigt tjt, zudem da 

er wegen der alsbald eintretenden HDirnanämte nur kurze 

Zeit dauert, während welcher das Tier id) Diejes Schmerzes 

bewußt wird.” (Xflug.) 
„Es tit bekannt, daß jelbit große Berwundungen, aus- 

geführt Durch einen rajchen Schnitt mit einem vecht jcharfen 

Ssnftrument im Augenblik der Verlegung dem Menjchen 

verhältuismäßig wenig Jchmerzhaft find. Wir dürfen un- 

gezwungen annehmen, daß jich diejes bet unjerem Schladhtvieh 

ähnlich verhalte. Zm Halsjchnitt liegt jomit augenblicklich 

nichts außerordentlich Duülendes.” (Banager.) 

Es wird vielfach behauptet, daß das zum BZwede 

des Schächtens notwendige Niederlegen des Großviehs Tier: 

quälerei jet. Doc nur in dem Falle, wenn es von rohen, 

ungeübten Berjonen in ungejchicdter Weife bewerfitelligt 
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wird. robfimayr jagt: ‚„Auc, das Abwerfen der größeren 
Stirde Vieh fan m feinem Falle als ZTieranälerei ange- 

jehen werden. Nichtig ausgeführt verurfacht eS dem Tiere 

feinen Schmerz, 1jt zwar etwas umjtändlich, vermehrt aber 

jedenfalls die Sicherheit.“ -— ,,Das Abwerfen Fann nach 

meiner Anficht als8 Quälerer nicht erklärt werden, denn jonjt 

wiirde auch jedes Fällen von Tieren zu Operations- und 

Heilzweden als Tierquälerei gelten müjjen, was Ddod) ver- 

nünftigerweife nicht zugegeben werden Fan.” (Hdauı.) 

„uch das vorherige Werfen des Tieres zur Vornahme 

des Schächtens fanı als eine ZTierquälerer nicht betrachtet 

werden. An meijten widert das Drehen des Kopfes md 

Haljes, das Stellen desjelben auf die Hörner an, obwohl 
auch dabei den Tieren fein bejonderer Schmerz verurfacht 

wird. Wohl jträuben jte jtch gegen Ddiejen ungewöhnliche 

Borgang, und die menjchlihe Kraft wird bedeutend in An= 

pruch genommen, was aber bei jeder Bändigungsart der 

Fall it.” (Röl.) „‚Ebenjfowenig wie der Schächtaft felber 

fan das vorbereitende Verfahren ein tterquälerisches genannt 

werden, vorausgejeßt, Daß es in Forrefter Weife zur Yıg- 

führung gebradjt wird. — Wer das Fejjeln und Niederlegen 

als barbarisch brandmarft, der muB logtscherweije auch jedes 

Werfen von Pferden und Kindern, wie e8 der Tierarzt zu 

therapentisch-operativen BZwecden tagtäglich vorummmt, als 

einen tierguälertichen Akt Fennzeichnen, woran doc) jicherlic) 

noch niemand gedacht hat. — Der Mensch, welcher weiß, 

daß das Tier in das YenfeitS befördert werden joll, mag 

Qualen dabei empfinden, bejonders wenn die vorbereitenden 

Manipulationen fi ungebürlich lange hinziehen Bei dem 

Tiere fann man hierbei aber von einer Todesangit aud) 

nur mit einem Schein von Berechtigung nicht reden. Wer 

dies in dem Muge des Tieres liejt und aus dem angeblichen 

Angitihweis herausdentet, der fieht md deutet zu viel.’ 

(Yammtanı.) 

Etwaigen, mit den Borbereitungen zum Schäcten 
verbunden Qüuälereten ift Durch gefegliche Verordnungen 
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leicht abzuhelfen, wie dies zum Berfpiel jeit 1889 bereits 
in Baden durch den ©eneralerlaß des Minifterium des 

Spnnern vom 29. März 1889 gejchehen tft. Neuerdings 

jollen auch im Negterungsbezirt Potsdam ähnliche Vor: 
Ichriften in Kraft treten. Durch allgememe Einführung 

folcher gejeglihen Bejtimmungen würden dann die Forde- 

rungen Shmidt-Wülherms, Wölls, Sfers, Oftertags und 
anderer erfüllt werden, welche jümtlich verlangen, daß die 

dem Schäcdten noch anhaftenden Mängel durch geeignete 

Berordnnungen bejeitigt werden müßten. 

Erwähnt mag hier noch jein, daß die von Haur in 

Stuttgart eingeführte Legemethode die „einfachite und 

ichonenjte“ fein joll. Über die Verwendbarkeit des neuer- 
dings von NRothmüller und Mlbreht erfundenen Apparats 
zum Niederlegen der Rinder wird die Erfahrung entjcheiden. 

Sch will hier noch eines Borwurfs Erwähnung thun, 
welchem ich Fürzlich in einem amtlichen Schreiben begegnete, 

wo die betreffende Stelle folgendermaßen lautete: 

„Dur Unterfuhung wifjenfchaftliher Größen tft 

fejtgejtellt, daß das Fleisch gefchächteter Tiere infolge der 

Zodesqualen. des langjam abjterbenden Tieres eine Zer- 

jegung erfährt und dem schnelleren DBerderben unter- 

worfen tjt.‘ 

Diejer Vorwurf muß um jo befvemdender berühren, 

als er gerade das Gegenteil von dem behauptet, was jonjt 

jelbjt die erbittertiten Gegner des Schächtens anjtandslos 

zugeben mußten. Sch bin nicht davon unterrichtet, welche 
‚„roillenschaftlichen Größen” dem Fleisch gejchächteter Tiere 

dDiejen Vorwurf gemacht haben. Aber es find mir ebenfalls 

eine Neihe „wilfenichaftlicher Größen‘ bekannt, welche als 

Sacverjtändige ihr Urteil dahin abgegeben haben, daß 
das Fleisch gejchächteter Tiere außerjt haltbar wäre. 

Sp hält vor allen Dingen Shmidf-Mülherm gerade 
wegen diefes VBorteils das Schächten für „eine der beiten“ 

Schlachtmethoden. Und Ofterfag hebt hervor: „Der Hals- 

Ichnitt Führt die volljtändigite Ausblutung und damit ein 
oO 
[3] 
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fehr Fchönes Ausjehen verbunden mit vorzüglicher Halt- 

barfeit des Fleifches herbei.” Nach Haubner und Jeifering 
hat ‚das Schächten noch den öÖfonomtschen Vorteil, daß 

das von folhen Tieren gewonnene Fleisch haltbarer 

it, als das Fleifch von Tieren, die weniger rein aus- 

bluten.” Hiermit jtimmt Yirdows Ausjpruch überein: 
‚„Diefe Art der Tötung (nämlich das Schächten) ijt aus 

dem Grunde vorgefchrieben, um unnüge Quälerei der 

Tiere zu vermeiden umd durch volljtändige Entfernung des 

Blutes das Fleisch für den menjchlichen Gebrauch bejjer 

zu machen.‘ 

Ebenfo urteilen Nofoff und Hertwig: „Der Umstand, 

daß bei dem Schächten der Tiere die Centralorgane des 

Nerven- und PBlutgefäßfyitems nicht Direft verlegt und 

funftionsuntüchtig gemacht werden, hat zur Folge, daß an 

den betreffenden Tieren vor dem volljtändigen Ableben 

noch länger und ftärfer als bei den anderen Todesarten 
frampfhafte Bewegungen ftattfinden und daß fe volljtändiger 

ausbluten. Smfolge davon wird das Fleisch zwar weniger 

faftig, aber auch weniger geneigt zur Fäulnig und deshalb 

mehr geeignet für eine längere Aufbewahrung, was ja 

unter Umftänden für die Menschen jehr wünjchenswert 

und nüglic ift.”  (Moloff.) — „Das Fleiich ift vollfommen 
ausgeblutet und deshalb zum Konjervieren gut geeignet.‘ 

(Hertwig.) Und Sudirig Büdiner jagt: „‚zür die Haltbarkeit 

und das fchöne Ausfehen des FFleiiches tft Schächten Die 

bejte Methode.‘ — 

Auch Fggeling hält die Methode des Schächtens für 

vorzüglich, da das Fleiich vollfommen ausblute und lange 

Zeit haltbar jet. 

Endlich hat die rituelle jüdische Schlachtmethode nod) 

den Vorzug unfehlbarer Sicherheit und jchliegt für die 

beteiligten Berjonen jede Gefährdung aus. 

Ziehen wir nun die Summe der angejtellten Be- 

trachtungen, indem wir die Anfichten einer Anzahl tier- 



ärztlicher Berühmtheiten über das Schädten im all 
gemeinen hören. | | 

„Ih halte das Schädhten für wenigjtens ebenfo gut, 
als jede andere Tötungsart, welche in diefem (nämlich in 

England) oder in irgend einem anderen Lande üblich ift.“ 
(Hamgee.) 

„Da wir nun einmal in die harte Notwendigkeit 

verjegt find, eine große Anzahl von Tieren ihres Lebens 

zu berauben, um das unjrige zu frijten, jo fünnen wir 

ohne Gewiljensbijje Diejenigen, die für unjeren Unterhalt 

bejtimmt find, durch Berblutung töten.“ (Boulen.) 

„Der dur das Schäcdhten veranlafte Tod ijt Feineg- 

mwegs als jchmerzhafter und qualvoller für das Tier an- 

zujehen, als der durch die anderen Schlachtmethoden herbei- 

geführte.“ (Haubner und Jeifering.) 
„Das Schlachten ift überhaupt fein Schaufpiel für 

empfindjame und jentimentale Menjchen; das Abwerfen 

zum Behufe des Schächtens, dann die Dabei entjtehende 

große, Eaffende Halswunde mögen manchem, der die Sache 

nicht zu würdigen veriteht, als etwas barbartjches vor- 

fommen, jedoch als eine Tierquälerei fan deshalb das 

rituelle Schächten niemals erflärt werden.“ (Udam.) 
„Es it hervorzuheben, daß feine Operation beim 

Schlachten neben der Schnelligkeit zugleich jo jtcher umd 

fo leicht ausgeführt werden fann, als der Halsjchnitt beim 
Schädten. Ein Mißlingen fann bei der Art der Fejjelung 
der Tiere und Firterung des Kopfes, wie auch bet der 

Einrihtung des Mejjers, gar nicht vorkommen, und das 
it ein jehr großer Borzug vor allen anderen Schladht- 

methoden. Neben Ddiefer Sicherheit tt das Schäcdhten 

jedenfalls auch die am wenigjten qualvolle Tötungsart.‘ 

(Serlad).) | 

„on Berücdjichtigung der Thatjache, daß das Schädhten 
immer jehr gut ausgeführt wird und auch leicht auszuführen 

it, während bei den übrigen Arten des Schlachtens infolge 

ungejchiekter Ausführung derjelben das Berenden der Tiere 
3* 
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häufig verzögert wird, könnte das Schächten fogar als die 
beite Methode zu jchlachten betrachtet werden.” (Moloff.) 

„Aus den angeführten Gründen halte ich das Schächten der 

Tiere für ein ganz zwedmäßiges und humanes Verfahren.‘ 

(Nochmals Koloff.) ‚Das Schächten eines einmal zum 
Sterben bejtimmten Tieres ijt im wejentlichen Feine, und im 

Bergleih mit den übrigen Schlacdhtmethoden wenigitens feine 

erheblich größere Tierquälerei, als dieje legteren es jind. 

-— Alles zufammen genommen ergiebt: Daß die Schädhtung, 

mit nur dick wenige Minuten dDanernder geringer Schmerz- 

erregung verbunden, ficher tütend tt und in erjterer Hinficht 

faum nennenswert den übrigen Sclacdhtmethoden nachiteht, 

— in legterer HDinficht diejelben übertrifft.‘ (Serfwig.) 

„Den Schädten fann dody gewiß nicht die „Abjicht 

unterstellt werden, das Schlachttier zu quälen. DBtelmehr 

icheint mir der Gejeggeber durch das rituelle Schächten in 

finnteicher Weije bezwedt zu haben, daß die Schladhttiere 

ficher getötet, daß ZTierquälereien bei dem Schlachten der 

Tiere vermieden und hauptjächlih, daß Feine Tierquäler 

unter dem jüdischen Volke durch das Schlächtergewerbe aus= 

bildet werden.“ (SIndtin.) | 

„Die Behauptung, daß das Schäcdten eine Tier- 
quäleret fei, ift nicht berechtigt; im Gegenteil tjt dusjelbe 

auch vom Standpunkte der Humanttät aus eime durchaus 

empfehlenswerte Schlachtmethode ; ebenjowenig fan Der 

vorbereitende Aft bei richtiger Ausführung als ein tier 

quälerischer bezeichnet werden.“ (Yammann.) 

„Sa halte das rituelle Schädhten für Feine Tier- 

quälerei md möchte deshalb auch nicht gegen dasjelbe an- 

fänpfen, zudem, da, wie es jcheint, den sraeliten, an der 

Beibehaltung ihrer Schlachtmethode jehr viel geiegen ift. 

Wer das Schächten fir eine Tierquälerei hält, müßte zuvor 

forgen, daß unjer Wild nicht mehr gejagt nnd angejchojjen 

mehrere Tage fortlebt, bis der Tod endlich es von feinen 

Qualen erlöjt.” (Xflug.) 
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„Es ijt keine Schlachtmethode vorhanden, welche, wie 

das ritual ausgeführte Schächten, jo jchnell Bewußtlofigfeit 

mit jehr geringen momentan vorübergehenden Schmerzen 

bei ordnungsmäßiger Ausblutung bei Schlachttieren bewirft. 

Sch kann daher dem Schäcdhten von Schlachttieren in Bezug 

auf Sicherheit der Ausführung und relative Schmerzlostgfeit 

für Sclachttiere vor jeder anderen Sclachtmethode den 

Borzug einräumen.” (8. Wiiller.) 
„Beim Schäcdten fann von langen Qualen oder einem 

verzögerten Todesfampf, noch weniger von einer graujamen 

Vermehrung der Leiden gegenüber dem Töten mit Art und 

Mejjer die Rede fein.“ (Bangger.) 

„sh erkläre, daß die Art, in welcher die Fsracliten 

ihre zur Nahrung bejtimmten Tiere töten lajjen, nichts 

widerjtrebendes bietet.“ (Thierneffe.) 
„Die bei den Jsraeliten gebräuchliche Tütungsart ift 

für die Tiere nicht jchmerzhafter als eine andere und fann 

daher nicht als Tierquälerer betrachtet werden.” (Srcolant.) 

‚Meiner Meinung nah fanın mit irgend emenm 

Schein von Recht nicht behauptet werden, daß das Schächten 

im Öegenjab zu anderen Arten des Schlachtens eine Tier- 

quälerei darftellt.“  (Wirdiow.) 

„Die den Juden gebotene Schlachtmethode verurjacht 

dem. zu Schlachtenden Tiere im allgemeinen nicht mehr 

Schmerzen, als die meiften bei den Chrijten üblichen 

Schlachtmethoden, hat aber den großen Vorteil der Sicher- 

heit für jich, trogdem jte weniger Gewandtheit md 
Körperjtärfe von Seiten des Schlächters beansprucht.‘ 

(Probfimapr.) 

„Es it dargethan, daß durch Schächten das Ableben 

der Tiere herbeizuführen auf vationellen Prinzipien beruht 
und durchaus jede Tierquälerei ausjchließt.“ (Sürffenberg.) 

„eder ich jelbjt noch die Lehrer der Berliner Tier- 

arzneischule, mit welchen ich über den fraglichen Gegen- 

jtand gefprochen habe, halten das Schädhten der Tiere für 

eine Tierquälerei.“ (Hurlt.) 
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„Die Zötungsart durch Blutverluft ijt eine der ant 

wenigjten gramjamen, welche man fennt, und es würde 

gegen alle physiologischen Grundjäge fein, diefe Tötungsart 

unter dem VBorwande, daß jte einen Aft dev Graufamfeit 

feititelle, zu verbieten.‘ (Ghauvean.) 
„Das Schächten tjt feine Tierquälerei, jondern gehört 

im Gegenteil zur humanjten Schlachtmethode, die allgemein 

eingeführt zu werden verdient.“ (Gerlad).) 

Die hygienische Seite des Schächtens hob PBrofefjor 

Dr. Wıtel in Zürich in feiner im Mai 1876 gehaltenen _ 

Antrittsrede folgendermaßen hervor: 

‚sn ganz bejonders rühmlicher Were thut fich ein 

Volk des Altertums in Betreff der Hygiene hervor — die 

Suden. Die mojaische Gejeßgebung hat es hauptjächlic) 

auf die gejundheitsgemäße Ernährung abgejehen; und man 

muß nur jtaunen, wie der große Gejeßgeber des Alter- 

tums ohne Chemie und ohne Mifrosfop den Nagel jo 

richtig auf den Kopf zu treffen vermochte. Das Verbot 

des Schweinefletsches wurde erlajfen, ohne daß er Die 

Trihinen fannte, das Gebot des Ausblutenlaffens Der 

Sclacdttiere, ohne daß er wußte, daß hauptjächlich das 

Blut der Träger von Krankheitsfeimen fein fann. Die 

Gejchichte erzählt uns genug von den wohlthätigen Ein- 
flufje der mojatschen Hygiene auf die Gefundheit des 

jüdischen Bolfes und die Statiftif der Kestzeit giebt uns 

bemerfenswerte Nefultate Fund.“ 

Den jittlihen Standpunkt des Schächtgebots betont 
der Rabbiner sSugelbert ebenjo -jchön wie treffend mit 
folgenden Worten: 

„Durch das Schächtgebot tft das Tüten des Tieres 
zu einem religiöjen Aft gemacht und fehon dadurch der 

Sphäre der Nohheit enthoben. Nicht von Mebgersfnechten 

unter ojt rohen Bemerkungen und Späßen wird der 

Zötungsaft vollzogen, jondern von einem dazu bejtellten 

Kultusbeamten und zwar im Namen der Religion und 

nicht ohne, daß er vorher einen Segenssprud, ein Gebet 
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über die Vollziehung der religtöjen Vorschrift ausgejprochen 

hat. Diefe mit dem Schächten verbundene religiöje Weihe 

erhält nicht nur in ıhm, jondern auch in den jüdtschen 
Kreifen die Scheu vor jeder Tierquälerei und Graufamtfeit. 

Wie das Vieh im Schlahthaufe wird aucd; das Geflügel 

vom „Schochet” in gleicher gejchilderter Weife gejchächtet, 

und in den israelitiichen Häujern, wo Ddieje Ceremonie 

beobachtet wird, fommt die Köchin niemals dazu, dem 

Hähnchen oder Täubchen das Gent umzudrehen oder es 

mit jtumpfen Küchenmejjern zu töten oder e8 gar halb- 

lebend zu rupfen und in’s fochende Wajjer zu jteden, und 

die Küche wird niemals zur Mordgrube und Folterfammer 

für die zur Speije bejtimmten Tiere.” 

Und nun feien noch ganz bejonders drei Ausjprüche 

hervorgehoben: Der eine jtammt von Ofterfag und ıjt erit 

wenige Monate alt, während die beiden anderen Roll und 
Zuds (legterer jeiner Zeit Medizinalrat und PBrofefjor in 

Karlsruhe) vor 25 Jahren thaten. Die Urteile der Drei 
Männer erjcheinen gerade jet durchaus zeitgemäß und 

beanjpruchen unfere vollite Beachtung. Ofterfag jagt näm- 

lich: „Ein jtaatliches Verbot des Schächtens wäre ein 

Eingriff in die von den toleranten Staaten garantierten 

Rechte der freien Neligionsübung.”*), Denjelben Etand- 

punft nimmt Suds ein, indem er jagt: „Das Schächten 

it eine, die Tiere jo viel als thunlich Jchonende religtöfe 

Borfchrift, und würde fich derjenige der Meenfchenquäleret, 

der Gewifjensquälerei eines ganzen Neligions- Anteils 

jchuldig machen, welcher den Juden in Anjehung des 

Schädtens ein Hinderniß in den Weg legen wollte.‘ 

Übereinjtimmend hiermit lautet Aöl’s Ausiprudh: „Schwer 

begreiflich ijt es, wie Jemand, in der Abficht, Tieren 

*) Das Königreich Bayern machte durch Minijterialerlaß von 

29. Sumni 1869 jeder israelitijchen Kultusgemeinde al3 folder „in 

jeden Falle und unabhängig von den Widerfpruch der Mehrheit 

der Gemeindeglieder die Beihaffung ritualmäßigen Fleifches zur Pflicht, 

janttionierte jomit das Schädhten gejeßlich. 



ig . Were 

Schug zu gewähren, eine große Anzahl von PBerjonen, 

welche durch ihre religtöjen Vorjchriften auf den Genuß des 

leisches vituell gejchlachteten Viehs angewiejen jind, in 

die größte moraliiche Aufregung und Bejorgniß verjegen 

mag. Es tt wohl auch Faum zu erwarten, daß eine 

Regierung zu einem Antrage ihre Zujtimmung geben wird, 

welcher der veligtöfen Überzeugung einer bedeutenden Zahl 
der Staatsangehörigen geradezu entgegentreten wirde.‘ 

Trog alledem gewinnt der gegen das Schüchten ge- 

führte Bernichtungsfrieg immer größere Ausdehnung, denn 
in Sacdjen umd Meiningen tft das Schächtverbot bereits 

durchgeführt; em gleiches beabjichtigt man. im Fürjtentum 

Neuß und bei uns in Preußen fehlt es nicht an ähnlichen 

Abjichten. 

Es ijt auf's tiefjte zu bedauern, daß bei dem ganzen 

Streite der Judenhaß eine hervorragende Nolle spielt. 

Dies möchten auch jene Gegner des Schüchtens jich vecht 

far machen, für welche der Angelpunft der Frage nicht 

in einer vermeintlichen Tierquälerei, jondern darin liegt, 

„daß die Juden in der Art der Tötung des Viehs gegen- 
über allgemein angeordneten Mahregeln eine Ausnahms- 

jtellumg für jich beanspruchen, die jie aus den Borjchriften 

ihrer Neligion herleiten.”  ©&erade deshalb, weil das 

Schächtgebot religtöjen Uriprungs und jeine hierauf be- 

ruhende Begründung wahr und unanfechtbar it, dürfen 

wir als Vertreter eines Kulturjtaats die jüdischen Kultus: 

formen nicht antajten, ebenfowenig wie wir Angriffe gegen 

unjere Weligton dulden würden. 

Fragen wir uns nun, ob der gegen die rituelle 

jüdische Schlachtmethode eingeleitete Feldzug vom Stand- 

punkte des Tierjchuges jeine Berechtigung hat, jo muß 

hervorgehoben werden, daß die bedeutenjten Tierärzte der 

verjchtedenen Länder jich Für das Schächten erklärt haben, 

eine TIhatjache, welche uns ermahnt, unfer eigenes Urteil 

erjt nach jorgfältiger Prüfung und reiflicher Erwägung ab- 

zugeben. Vor allen Dingen aber muß der die Schächt: 
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frage behandelnde Fachmann jeglichen Bartei - Fanatismus 

weit von Sich weifen und darf feinen anderen als den 

objektiven, rem =wiljenjchaftligen Standpunkt einnehmen. 

Bon den hervorragenditen Vertretern der Beterinär-Wtijen- 

Schaft, unter welchen jich europätfche Berühmtheiten erjten 

Nanges befinden und an deren Spige der unjterbliche 

Gerladh jteht, ijt fejtgejtellt worden, daß das Schächten Feine 
Tierquälerei it und vor den anderen Schlachtmethoden 

wichtige praftifche Vorteile voraushat. 

Sm Hinblick hierauf erjcheint aljo dev Kampf gegen das 

tituelle jüdische Schlachten nicht gerechtfertigt, ebenfowentg vom 

Standpunfte der Glaubensfreiheit und religiöjen Duldung. — 

Dhne Frage tjt es eine der würdigjten umd edeliten 

Aufgaben des Mannes, gegen bejtehende Mißitände zu 

zelde zu ziehen und der Zeit, un welcher er lebt, den 

Stempel jeiner vorgejchrittenen Antelligenz aufzudrüden. 

Auch der Tierarzt ift vermöge feines Berufs dazu geeignet, 

als Miitarbeiter an diefem Werfe aufzutreten. Nur ver- 

fenne er nicht das Ziel, welchem er zuftrebt und verjuche 

nicht dort Übelftände zu befänpfen, wo diefelben thatfächlich 

nicht vorhanden find. — Wenn er neben jeiner tierärztlichen 

Hülfeleiftung die Liebe zum Tier noch anderweitig be- 

thätigen will, jo jtrebe er vor allen Dingen Ddanac), mit 

den ihm anvertrauten Batienten menschlich umzugehen. Er 

foll gejtählt, aber nicht gefühlsvoh jein und darf feinen 

Augenblick vergejjen, daß er es mit einem leidenden Wejen 

zu thun bat, welches jede unjanfte Berührung oder gar 

jede brutale Thätlichkeit doppelt jchmerzlich empfindet. Wenn 

es auch 3. B. dem auf fich jelbjt angewiefenen Landtierarzt 

nicht möglich ift, bei jchweren Operationen Narfoje anzı- 

wenden, jo jollte doch an unjeren tierärztlichen Lehran- 

ftalten den Studierenden das traurige Schaufptel erjpart 

werden, swwie üußerjt jchmerzhafte und langandauernde 

Dperationen am unbetäubten Tier vollzogen werden. 

Ein barbarifcher Unfug aber tft es, wenn fich Tier- 
ärzte dazu mißbrauchen lajfen, Hunden Ohren und Schwanz 
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zu ftugen, um hierdurch den fogenannten Schönheitsgelüften 
des Publikums zu willfahren. Solche Rohheiten jind eines 

Tierarztes unwürdig und brandmarfen ihn zum Tierjchinder. 

Üeberdies ijt die Ausführung oftmals fo jtumperhaft, daß 
das betreffende Tier dauernd verunftaltet bleibt. Es 1jt mir 

unter anderen em Fall befannt, wo ji) 3 (drei!) NRof- 

ärzte an den Ohren eines umd. desjelben unglücdlichen 

Dpfers verjfucht haben, ehe dem entarteten Schönheitstriebe 

des Bejigers Genüge geletjtet ward. — Einem folchen Ber- 

fahren gegenüber ift man nur allzu jehr zu Hamlet’s Aus- 

ruf berechtigt: „DO, jtellt es ganz und gar ab!” — 
Noch ftehen wir unmittelbar unter dem Cindrud 

einer Mafjenvernichtung von Pferden, welche in der civili- 

jierten Welt den herbiten Tadel und die jchärfite Meigbilli- 

gung hervorgerufen hat. Wenn im Kriege bei Batrouillen, 

Drdonnanzritten oder Berfolgungen an das Pferd mancdh- 

mal die höchjten Anforderungen gejtellt werden, jo handelt 

e3 fich dabei um Leiftungen, deren glücliche Durchführung 

oftmals von unermeßlicher Tragweite tft und auf den 

weiteren Verlauf des Feldzuges bejtimmend einwirken fann. 

Auch nicht der leifeite Tadel darf daher 3. DB. Blücdher 

treffen, wenn er nah dem Siege von Waterloo feinen 
Reitern, welche fich behufs völliger Zertrümmerung des 

fliehenden Franzofenheeres eben zur Verfolgung anfchieten, 

zurief: „Reitet Eure Schindmähren zu Tode!“ — Anders 

aber, wenn ohne Nut und Frommen und nur um perjün- 

licher Eitelfeit zu fröhnen, zur Friedenszeit fojtbares Pferde- 

material brutal zufchanden geritten wird. Solange der- 

artige methodische Tierfchindereien noch erlaubt und gefeiert 

werden, tft es um umjere öffentliche Moral und Gejtttung 

traurig beitellt. 

Auch hier tft es Pflicht des Tierarztes mit Hint- 

anfegung perfünlicher Nücjichten und Eleinlicherv Bedenten 
jeinem Urteil öffentlich den fehärfiten Ausdruck zu verleihen 

und nicht ängitlich danach zu forjchen, ob feine Worte vielleicht 

in gewifjen Kreifen ein mürrijches Echo erweden Fünnten. 



Be u”. 

Wenn wir in folcher Weife auch unaufgefordert und 

vor der richtenden Welt als Sachjverftändige auftreten, 
wenn wir ferner durch menschliche Behandlung des Viehs 

unfere Umgebung zu gleihem Thun anfeuern und auf 

diejelbe veredelnd einwirken, jo werden wir nicht nur 

unjerer Bilicht als Tierarzt, jondern vor allen Dingen 

unjerer Würde als Menjch voll und ganz gerecht werden. 
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